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Betrifft 

Fasanhenne - Schonzeit ganzjährig 
 
 

Verordnung 

 
der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha betreffend die Schonzeit für die 
Fasanhenne im Jagdjahr 2019 gemäß § 75 Abs. 1 NÖ Jagdgesetz, LGBL. 6500. 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha setzt im Jagdjahr 2019 die 
Schonzeit für die Fasanhenne, für alle Jagdgebiete des Verwaltungsbezirkes Bruck 
an der Leitha, vom 1. Januar bis 31. Dezember fest. 
 
Die Fasanhenne ist somit ganzjährig geschont. 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung an der Amtstafel der 

Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha in Kraft. 

 
 
Ergeht an: 
2. An alle Hegeringleiter des Verwaltungsbezirkes Bruck an der Leitha 
                                     ------------------------------------------------ 
1. An alle Jagdleiter des Verwaltungsbezirkes Bruck an der Leitha 
3. Herrn Bezirksjägermeister Johann Dietrich, Hauptplatz 5, 2472 Prellenkirchen 
4. Abteilung Agrarrecht 
5. NÖ Landesjagdverband, Wickenburggasse 3, 1080 Wien 
6. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 

im Verwaltungsbezirk Bruck an der Leitha 
 mit dem Ersuchen, die gegenständliche Verordnung an der Amtstafel kundzumachen 

und bis zum Ende der Geltungsdauer angeschlagen zu lassen 
 

 

Der Bezirkshauptmann 

Dr. S u c h a n e k 
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